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1. Ausgangslage 

Von 2018 bis voraussichtlich 2024 wird für das Kantonsspital Baden (KSB) ein Ersatzneubau erstellt. 

Dazu sind umfangreiche Bauarbeiten im Gange. Die Erschliessung der Baustelle für den Neubau erfolgt 

zu grossen Teilen über eine im Jahr 2018 erstellte Baupiste durch das Waldstück zwischen Dättwil un 

der Fislisbacherstrasse in Birmenstorf. 

Im Anschluss an den Neubau des KSB soll das bestehende Spitalgebäude weitgehend rückgebaut wer-

den. Bei diesem Rückbau fallen wiederum grosse Mengen an Abbruch- du Rückbaumaterial an, welches 

abtransportiert und entsorgt werden muss. 

Um das Spitalareal wie auch den Spitalneubau von den dabei entstehenden Emissionen zu entlasten, 

soll die bestehende Baupiste möglichst weiterverwendet werden. Ein entsprechendes Gesuch für die 

Verlängerung der bewilligten Nutzungsdauer wird durch das KSB noch eingereicht. 

Um die Transportwege möglichst kurz zu halten, soll das Rückbauareal über ein neues Teilstück der 

Baupiste ab dem KUBUS-Gebäude entlang der Parzelle Nr. 4155 des KSB resp. 907 der Ortsbürgerge-

meinde Birmenstorf an die bestehende Baupiste angeschlossen werden. Von dort erfolgen die Trans-

porte anschliessen weiterhin über die bestehende Baupiste durch das südlich des KSB gelegene Wald-

areal bis zur Kantonsstrasse K418 Birmenstorf-Fislisbach. 

Die Nutzungsdauer der Baupiste ist für die Dauer des Rückbaus des heutigen Spitalgebäudes vorgese-

hen. Die Baupiste soll im 2. Halbjahr 2024 erstellt werden. Der Rückbau des Spitals ist in den Jahren 

2025 bis 2026 vorgesehen. 

2. Grundlagen 

• Baupiste Neubau KSB, Ausführungsprojekt, KSL Ingenieure AG, vom 09.04.2018 

• Baupiste Neubau KSB, Baubewilligung, Stadt Baden, vom 12.03.2018 

• Variantenstudie Erschliessung Rückbau, KSL Ingenieure AG, vom September 2022 

• Mailverkehr mit der Abt. Wald DBVU, Fr. J. Kägi betreffend Variantenwahl, 30.05.2023 

• Terrainaufnahmen, KSL Ingenieure AG, vom Juli 2023 

• Bodenschutzkonzept Baupiste GOPS KSB, Terre AG, vom 12.03.2018  

• AGIS-Daten Stand Juli 2023 wie Bauzonenplan, Waldflächen, Kulturlandplan, Radrouten, Wander-
wege etc. 

3. Nutzungsvereinbarung 

Vereinbarte Nutzung: 

• Baustellen Zu- und Wegfahrt für Schwerverkehr bis max. 40 to. 

• max. tägliche Verkehrslast ca. 300 Fahrzeuge/Tag 

• Einbahnverkehr 

• Schneeräumung ist zu gewährleisten 

• Nutzungsdauer 2024 bis ca. 2026 
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4. Varianten / Variantenentscheid 

Strassenbau 

Im Rahmen einer einfachen Variantenstudie wurden folgende Varianten für die neue Linienführung der 

Baupiste Süd geprüft: 

Während die Variante A «geradlinig» entlang eines bestehenden Waldweges zum Anschlusspunkt an 

die bestehende Baupiste führt, folgt die Variante B der zukünftigen Erholungszone des Spitalgartens. 

 

 

 

 

 

 

 

Variante A      Variante B 

Betrachtet man die beiden Varianten ist ersichtlich, dass beide in etwa dieselbe Ausbaulänge aufweisen. 

Die geschätzten Baukosten für beide Varianten können deshalb auch als gleichwertig angesehen wer-

den. 

Die Vor- und Nachteile der beiden Varianten können in etwa wie folgt beschrieben werden: 

Variante A 

Der Hauptvorteil der Variante A liegt in der direkten Linienführung zum Anschluss an die bestehende 

Baupiste. Einerseits wird der Verkehr nicht entlang des künftigen «Spitalgartens» geführt was Emissio-

nen auf dem Spitalareal reduziert und die Sicherheit von Personal und Patienten erhöht. 

Andererseits ist die Wegstrecke für die Fahrzeuge bedeutend kürzer gegenüber der Variante B, was die 

Flora und Fauna im Angrenzenden Wald von unnötigen Emissionen entlastet. 

Ein Hauptnachteil der Variante A ist jedoch, dass diese ca. zur Hälfte innerhalb Wald liegt und demnach 

ein entsprechendes Rodungsgesuch für diesen Bereich gestellt werden muss. Dies ist jedoch dahinge-

hend zu relativieren, dass die Baupiste an gleicher Lage wie der bereits bestehende Waldweg zu liegen 

kommen würde und entsprechend nur geringfügige Eingriffe in den Baumbestand erfolgen müssten. 

Variante B 

Die Variante B könnte Grossteils ausserhalb des Waldes geführt werden. Es wären, wenn überhaupt, 

nur minime Eingriffe in den Wald notwendig.  

Die durch die Transporte zurückzulegende Wegstrecke und die damit verbundenen Emissionen sind 

gegenüber der Variante A jedoch deutlich grösser. 

Variantenentscheid 

Basierend auf diesen Überlegungen hat sich die Bauherrschaft dazu entschieden, die Variante A wei-

terzuverfolgen. 

Basierend auf diesem Entscheid wurde die Variante A auch mit der Abteilung Wald des DBVU bespro-

chen und eine entsprechende Anfrage zur Realisierbarkeit wurde seitens der Abt. Wald mit Mail vom 
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30.05.2023 positiv beantwortet. Die in der Antwort enthaltenen Hinweise wurden in das nun vorliegende 

Projekt eingearbeitet. 

5. Projekt 

5.1 Strasse 

5.1.1 Situation 

Die geplante Baupiste führt nordwärts ab dem KUBUS auf dem Spitalareal entlang des bestehenden 

Waldwegs bis zum Anschluss an die 2018 erstellte Baupiste.  

Lichtraumprofil:   LKW:   1 x 2.50m = 2.50m 

    Sicherheitszuschlag: 2 x 0.30m = 0.60m 

    Breite Fahrbahn     3.10m 

 

Es sind folgende Abmessungen der Piste vorgesehen: 

 

Fahrbahn (Einbahnverkehr)  Breite:  1 x 3.50m  

Bankette    Ausserhalb Wald einseitig 0.50m 

    Innerhalb Waldareal keine Bankette 

    Im Einlenkerbereich zu bestehender Baupiste 0.50m 

Kurvenverbreiterungen beim Anschluss an die bestehende Baupiste zur Sicherstellung 

der notwendigen Schleppkurven. 

 

Mit der gewählten Fahrbahnbreite von 3.50m und einem stellenweisen Bankett von 0.50m soll auch die 

Möglichkeit einer, trotz signalisierten Fussgänger- und Fahrradfahrverbotes während den Betriebszei-

ten, Kreuzung von Fussgänger/Fahrradfahrer entschärft werden. 

 

Hm 0.00 – ca. Hm 335.00 

Im Gesamten Abschnitt sind heute bestehende Waldwege vorhanden, welche einen Schotterbelag auf-

weisen. 

Die bestehenden Fundationsschichten werden ergänzt, wo nötig verbreitert, mittels einer hydraulischen 

Stabilisation verfestigt und ein neuer, 1-schichtiger Belag eingebaut. 

5.1.2 Längenprofil 

Für die Baupiste sind keine grossen Anpassungen am Längenprofil geplant. Die vorhandenen Längs-

gefälle werden beibehalten und sind mit ca. 14% steil, aber einem für Baustellenverkehr im Einbahnbe-

trieb tolerierbaren Bereich. Der starken Längsneigung ist entsprechend dem Winterdienst eine erhöhte 

Aufmerksamkeit zu schenken.  

5.1.3 Querprofile 

Im Bereich neuer Beläge ist ein einseitiges Quergefälle von 3% vorgesehen. Dies gewährleistet die 

konstante Entwässerung der Oberflächen über die Schulter. 

5.1.4 Normalprofile 

Es wird davon ausgegangen, dass die bestehenden Fundationsschichten zu schwach oder nicht vor-

handen sind. Der Bau der Baupiste 2018 hat jedoch gezeigt, dass das vorhandene Material für die vor-

gesehene hydraulische Stabilisierung geeignet ist. 
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Folgender Aufbau sind vorgesehen: 

Hm 0.00 – ca. Hm 335.00 

Tragschicht   AC T 22 S   90mm 

Fundationsschicht   hydraulische Stabilisierung  ca. 400mm 

 

5.1.5 Kurvenverbreiterung 

Es ist davon auszugehen, dass auch Sattelschlepper bis 40 to. Gesamtgewicht zum Einsatz gelangen 

werden. Aufgrund dieser Voraussetzung ist der Einlenker in die bestehende Baupiste angemessen zu 

verbreitern. Die dabei notwendigen Verbreiterungen wurden anhand der Schleppkurven von Sattel-

schleppern mit einer Länge von ca. 16.50m nachgewiesen 

 

 

Abb. Prüfung Schleppkurve Einlenker in best. Baupiste 

 

5.1.6 Ausweichstellen 

Die Baupiste Süd wird im Einbahnregiem betrieben. Es werden keine Ausweichstellen vorgesehen. 

 

5.2 Rückbau 1. Etappe Baupiste 2018 

Im Zusammenhang mit dem Neubau der Baupiste Süd ist eine erste, nicht mehr benötigte Etappe der 

im Jahr 2018 erstellten Baupiste zurückzubauen. 

 

Abb. Bereich Rückbau Baupiste 2018 
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Der Rückbau sieht vor, den im Jahr 2018 aufgebrachten Asphaltbelag komplett abzubrechen und durch 

einen neuen Mergelbelag zu ersetzen. 

Die Bankettbereiche der Strasse werden ebenfalls rückgebaut und der im Jahr 2018 entfernte Waldbo-

den wieder angelegt. 

Die im Jahr 2018 eingebaute Fundationsschicht bleibt soweit möglich bestehen. Wo zur Gestaltung der 

neuen Mergelstrasse notwendig, wird sie allenfalls kleinräumig entfernt. 

Die Strasse soll anschliessend an den Rückbau wieder in etwa dieselbe Strassenbreite aufweisen, wie 

sie vor dem Bau der Baupiste bestand hatte. Leichte Abweichungen sind allerdings aufgrund der korri-

gierten Höhenlage der Strasse möglich. Dies damit auch die Strassenentwässerung weiterhin einwand-

frei funktioniert. 

5.3 Anlagen für den öffentlichen Verkehr 

Im Rahmen dieses Projektes werden keine Anlagen des öffentlichen Verkehrs tangiert. 

5.4 Radwegverbindungen 

Das Projekt betrifft keine kantonalen oder nationalen Radrouten. 

Es ist jedoch davon auszugehen, dass die heutigen Waldwege ebenfalls als Naherholungsgebiet von 

Radfahrern genutzt werden. Aus diesem Grund soll die mit der Erstellung der Baupiste KSB Neubau 

2018 signalisierte Sperrung für alle Verkehrsteilnehmer, mit Ausnahme des Baustellenverkehrs, von 

06:00 – 19:00 Uhr beibehalten werden. Die Sperrung ist entsprechend an den Anschlussstrassen sig-

nalisiert. Innerhalb des KSB-Areals wird die Signalisation im Zusammenhang mit dem Rückbau des 

KSB-Hauptgebäudes erfolgen. 

Ausserhalb dieser Sperrzeiten und an Wochenenden sind die Wege weiterhin benutzbar. 

5.5 Fussgängerverbindungen 

5.5.1 Ötlisbergwald 

Das Projekt betrifft keine kantonalen oder nationalen Wanderrouten. 

Es ist jedoch davon auszugehen, dass die heutigen Waldwege ebenfalls als Naherholungsgebiet von 

Fussgängern genutzt werden. Aus diesem Grund soll die mit der Erstellung der Baupiste KSB Neubau 

2018 signalisierte Sperrung für alle Verkehrsteilnehmer, mit Ausnahme des Baustellenverkehrs, von 

06:00 – 19:00 Uhr beibehalten werden. Die Sperrung ist entsprechend an den Anschlussstrassen sig-

nalisiert. Innerhalb des KSB-Areals wird die Signalisation im Zusammenhang mit dem Rückbau des 

KSB-Hauptgebäudes erfolgen. 

Mit der gewählten Fahrbahnbreite von 3.50m und einem stellenweisen Bankett von 0.50m soll auch die 

Möglichkeit einer, trotz signalisierten Fussgänger- und Fahrradfahrverbotes während den Betriebszei-

ten, Kreuzung von Fussgänger/Fahrradfahrer entschärft werden. 

6. Geschwindigkeiten, Verkehrssicherheit 

Während der gesamten Nutzungsdauer wird die zulässige Geschwindigkeit auf der Baupiste auf max. 

20 km/h beschränkt. Die Höchstgeschwindigkeit wird entsprechend signalisiert. 
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7. Versorgungsrouten 

7.1 Bestehende Situation 

Es ist keine Versorgungsroute vom Bauprojekt betroffen. 

8. Lärmschutz 

Im Ausbaubereich sind keine Lärmschutzmassnahmen geplant. 

9. Werkleitungen 

9.1 Strassenentwässerung 

9.1.1 Entwässerungskonzept 

Die heute bereits bestehenden Waldstrassenabschnitte werden über die Schulter entwässert resp. sind 

nicht befestigt. Das Konzept sieht vor, dass dies beibehalten wird und auch die neu mit Belag versehe-

nen Abschnitte frei über die Schultern entwässert werden. 

9.2 Beleuchtung 

Es ist keine Beleuchtung der Baupiste vorgesehen. 

9.3 Übrige Werkleitungen 

9.3.1 Erdgas 

Im Bereich des Anschlusses an die bestehende Baupiste bei Hm 335 befindet sich eine 1987 gebaute 

HD-Erdgasleitung NW 200 der Energie 360° AG, Zürich. Es wird davon ausgegangen, dass diese eine 

ungefähre Überdeckung von 80 – 90cm aufweist. Die Leitung wird durch Bau und Betrieb der Baupiste 

nicht beeinträchtigt. 

10. Relevante Umweltbereiche 

10.1 Abfälle und Altlasten 

Gemäss „Kataster der belasteten Standorte“ (AGIS-Karte, Stand Juli 2023) befinden sich im gesamten 

Baubereich keine belasteten Standorte. 

10.2 Grundwasser 

Gemäss Gewässerschutzkarte (AGIS-Karte, Stand Juli 2023) ist der gesamte Projektperimeters keinem 

Gewässerschutzbereich zugeordnet.  

Es sind keine Grundwasserschutzzonen betroffen und es liegen keine Quellen oder Fassungen im Aus-

baubereich. 

Aufgrund dieser Ausgangslage sind keine Massnahmen angezeigt. 



Technischer Bericht 
Projekt: Erschliessung Baupiste Süd KSB 
 

 

 10 von 14 

 

10.3 Boden 

10.3.1 Allgemeines 

Entlang der Baupiste werden bodenrelevante Arbeiten auf einer Fläche von ca. 1‘800 m2 ausgeführt. 

Das Bauvorhaben tangiert land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen vorübergehend. Die Ausfüh-

rung des Bauvorhabens bedingt den Abtrag, die Umlagerung und die spätere Rekultivierung von Boden.  

Innerhalb des gesamten Bauvorhabens befinden sich keine Verdachtsflächen oder nachgewiesene be-

lastete Standorte (AGIS-Karte, Stand Juli 2023). 

Der Bauperimeter liegt ausserhalb des Prüfperimeters Bodenaushub. 

10.3.2 Materialbewirtschaftung Ober- Unterboden 

Das Projekt sieht vor, dass für die Baupiste Süd das Bodenschutzkonzept, welches für den der Bau-

piste Neubau KSB erstellt wurde, ebenfalls als verbindlich erklärt wird. 

Das Projekt sieht vor, den anfallenden Oberboden Wald unmittelbar neben der Baupiste innerhalb der 

zu genehmigenden Rodungsgrenzen im Baubereich zwischenzulagern. Die Zufahrten zur Waldbewirt-

schaftung für die beiden Forstbetriebe sind freizuhalten. 

10.3.3 Materialbewirtschaftung Aushubmaterial 

Das durch das Bauvorhaben Baupiste anfallende Aushubmaterial (ca. 300 m3) wird fachgerecht ent-

sorgt. 

10.3.4 Anlage, Bepflanzung und Bewirtschaftung der Materialdepots 

Die Anlage, allfällige Bepflanzungen und die Bewirtschaftung sowie Schutz aller Materialdepots richten 

sich nach dem Bodenschutzkonzept der Terre AG vom 12.03.2018 

10.3.5 Bodenverdichtung 

Der Grossteil der auszuführenden Erdarbeiten erfolgt ab bestehenden Wegen und Strassen. Vereinzelt 

werden die Arbeiten nicht ab Bestand ausgeführt werden können (Aufweitungen, Einlenker, Geometrie 

Baupiste). Für diese Fälle sieht das Bodenschutzkonzept die Ausführung der Arbeiten nur bei genügend 

abgetrockneten Böden vor (Schutz vor Schadverdichtungen). 

10.3.6 Rekultivierung 

Die Rekultivierung der aus dem Rückbau der Baupiste wieder herzustellenden Kulturland- und Wald-

flächen erfolgt nach den Vorgaben aus dem Bodenschutzkonzept (Allfällige Auflockerung, Wiederauf-

bau Unter- und Oberboden) und den im Bodenschutzkonzept definierten Mindestschichtstärken. 

10.4 Luft 

10.4.1 Bauphase 

Die Baustelle ist gemäss der „Baurichtlinie Luft“ (BUWAL) aufgrund der folgenden Kriterien in die Kate-

gorie „Massnahmenstufe A - Basismassnahmen“ einzustufen: 

Lage:   ländlich 

Dauer der Baustelle: ca. 2 Monate 

Fläche der Baustelle: ca. 1‘000 m2 

Kubatur der Baustelle: ca. 500 m3 

Maschinen, Geräte und Arbeitsprozesse müssen dem Stand der Technik gemäss „Art. 4 Luftreinhalte-

Verordnung“ entsprechen. Auf Baustellen der Massnahmestufe A sind dieselbetriebene Maschinen und 

Geräte ab 18KW, mit Partikelfiltersystemen auszurüsten. 



Technischer Bericht 
Projekt: Erschliessung Baupiste Süd KSB 
 

 

 11 von 14 

 

Der detaillierte Massnahmenkatalog ist in der „Luftreinhaltung auf Baustellen“ (BAFU) ersichtlich. 

10.4.2 Betriebsphase 

Die Betriebsphase der Baupiste fällt zeitlich mit dem Rückbau des heutigen Haupthauses des KSB zu-

sammen und ist in diesem Zusammenhang gesamthaft mit dem Rückbauvorhaben zu beurteilen. 

10.5 Baulärm, Erschütterungen und NIS 

10.5.1 Bauphase 

Es finden Bauarbeiten, lärmintensive Bauarbeiten und Bautransporte gemäss „Definition Baulärm-Richt-

linie“ (BAFU) statt. 

Der minimale Abstand von der Baustelle zu den nächstgelegenen Räumen mit lärmempfindlicher Nut-

zung ist kleiner als 300m. 

Projektbedingte Bauarbeiten: 

- Rodungsarbeiten 

- Rückbau von bestehendem Kiesbelag 

- Erstellen von Fundationsschichten 

- Belagseinbau 

Lärmintensive Bauarbeiten: 

- Aufbruch und Einbau von Fundationsschichten 

Bautransporte: 

- Materiallieferungen, Abtransport Rodungsmaterial und Abtrag 

Die Bauarbeiten, lärmintensiven Bauarbeiten und Bautransporte sind der Massnahmenstufe B zugeord-

net. Für Arbeiten, welche zwischen 12:00 und 13:00 Uhr sowie an Wochenenden ausgeführt werden 

erhöht sich die Massnahmestufe auf C. 

 

Der detaillierte Massnahmekatalog ist in der „Baulärm-Richtlinie“ (BAFU) ersichtlich. 

 

10.5.2 Betriebsphase 

Die Betriebsphase der Baupiste fällt zeitlich mit der Baustelle des Rückbaus des heutigen Haupthauses 

des KSB zusammen und ist in diesem Zusammenhang gesamthaft mit dem Neubau zu beurteilen. 

10.6 Oberflächengewässer 

Es sind keine Oberflächengewässer von den Massnahmen betroffen (AGIS-Karte, Stand Juli 2023).  

10.7 Wald 

Ab Hm 150 bis Hm 335 ist mindestens einseitig der Baupiste jeweils Wald betroffen, welcher temporär 

gerodet werden muss.  

Die temporäre Rodungsfläche beträgt 1085m² auf verschiedenen Parzellen. Diese nur temporäre Ro-

dungsfläche wird nach Nutzungsende der Baupiste an Ort und Stelle wieder aufgeforstet. 
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Folgende Parzelle und Eigentümer sind von der temporären Rodung betroffen: 

Gemeinde Parz. Nr. 
Name des Eigentü-

mers 

Temporär Definitiv Total Fläche 

m2 m2 m2 

Baden 6 
Ortsbürgergemeinde 
Baden 

160 0 160 

Birmenstorf 907 
Ortsbürgergemeinde 
Birmenstorf 

920 0 920 

Details können dem separaten Rodungsgesuch entnommen werden. 

10.8 Jagd 

Folgende Jagdreviere sind vom Bauvorhaben betroffen: 

Gemeinde Baden:  Jagdrevier 17 JG Baden Nord 

10.9 Landwirtschaft 

Es sind keine Landwirtschafts- und oder Fruchtfolgeflächen von den geplanten baulichen Massnahmen 

betroffen. 

Die gesamte temporäre Beanspruchungsfläche wird nach Nutzungsende der Baupiste an Ort und Stelle 

wieder instand gestellt. 

Bevor allfällige Bauarbeiten erfolgen können, sind mit den betroffenen Landeigentümern entsprechende 

Nutzungsvereinbarungen zu treffen und schriftlich festzuhalten. 

10.10 Kulturgüter 

Im Ausbaubereich liegen die folgenden vermuteten archäologischen Fundstellen: 

Gemeinde FST_SIGNAT Denkmalschutz Beschrieb 

Birmenstorf 17(A)4 0 
frühmittelalterlicher oder eisenzeitlicher Grabhügel und angebl. mit-
telalterliches Refugium; [Grabhügel z.T. angegraben]. 

Birmenstorf 17(A)5 0 Römische Ziegel und Scherben 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. Auszug AGIS Karte «Archäologische Fundstellen» 

Das Bauvorhaben erfordert eine Begleitung der Arbeiten seitens Kantonsarchäologie. Die entsprechen-

den Stellen wurden im Rahmen der Bauprojekterarbeitung entsprechend vororientiert. (Mail Fr. I. Winet 

vom 26.07.2023). 
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11. Temporäre Landbeanspruchung 

Für die Realisierung des vorliegenden Projektes sind, nebst jener Flächen der Bauherrschaft, weitere 

temporäre Landbeanspruchungen notwendig wobei ein Grossteil dieser Flächen nur für die Zeit der 

Bauarbeiten (Manövrierflächen etc.) ausgeschieden werden. 

Folgende Parzellen und Eigentümer sind betroffen: 

Gemeinde Parz. Nr. Name des Eigentümers 
Temporär Definitiv Total Fläche 

m2 m2 m2 

Baden 6 Ortsbürgergemeinde Baden ca. 200 0 200 

Birmenstorf 907 Ortsbürgergemeinde Birmenstorf ca. 1500 0 1500 

 

12. Bauablauf 

Angesichts der geringen Projektausdehnung wird auf eine Etappierung der Ausführung verzichtet. 

Vorgängig an die eigentlichen Tiefbauarbeiten die Rodungsarbeiten stattfinden. Dabei ist vorgesehen, 

dass diese durch die jeweiligen Forstämter Baden und/oder Birmenstorf ausgeführt werden können. 

13. Baukosten 

Für die Erstellung der Anlage muss mit folgenden Kosten gerechnet werden (Stand Juni 2023 / Kos-

tengenauigkeit +/- 10%, MwSt-Statz: 7.7%). 

Aufgrund unterschiedlicher interner Finanzierungsstellen sind die Kosten für den Neubau der Baupiste 

und jene für den Rückbau der 1. Etappe der Baupiste 2018 getrennt ausgewiesen. 

13.1.1 Neubau Baupiste Süd 

Total Projekt 444'000.00 478'400.00 

        

    Kostenvoranschlag +/- 10% 
BKP /  
Vertrag Bezeichnung  

 
exkl. MwSt. 

 
inkl. MwSt. 

  

0 Allgemeine Kosten 5’000.00 5'400.00 

1 Rodungsarbeiten 5'000.00 5'400.00 

2 Baumeisterarbeiten Baupiste Süd 175'000.00 188’500.00 

3 Rückbau Baupiste Süd 175'000.00 188'500.00 

4 Bodenkundliche Baubegleitung 10'000.00 10'800.00 

5 Technische Bearbeitung 32’000.00 34'500.00 

6 Nebenkosten 2'000.00 2'200.00 

99 Unvorhergesehenes +/- 10% 40’000.00 43’100.00 
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13.1.2 Rückbau 1. Etappe Baupiste 2018 

Total Projekt 216'000.00 232'800.00 

        

    Kostenvoranschlag +/- 10% 
BKP /  
Vertrag Bezeichnung  

 
exkl. MwSt. 

 
inkl. MwSt. 

  

0 Allgemeine Kosten 5’000.00 5'400.00 

1 Baumeisterarbeiten Rückbau 175'000.00 188'500.00 

2 Bodenkundliche Baubegleitung 5'000.00 5'400.00 

3 Technische Bearbeitung 9’000.00 9'700.00 

4 Nebenkosten 2'000.00 2'200.00 

99 Unvorhergesehenes +/- 10% 20’000.00 21'600.00 

14. Termine 

Die Realisierung des Projektes soll so vorangetrieben werden, dass die flankierenden Massnahmen im 

Zusammenhang mit dem Rückbau des Haupthauses des KSB nicht behindert werden. Zurzeit sind fol-

gende Zieltermine geplant 

Baueingabe:   Winter 2023 

Vorbereitung Ausführung:  Sommer 2024 

Baubeginn:   Herbst 2024 

Fertigstellung   Winter 2024 

 

Dättwil, 18.09.2023 KSL Ingenieure AG 
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Vollzugshilfe Rodungen und Rodungsersatz  
Anhang A1,  01.06.2020 

Rodungsformular, Seite 1 

Rodungsgesuch   Gesuchsteller 

 

E-Mail: wald@bafu.admin.ch, Tel. 058 469 69 11, http://www.bafu.admin.ch/rodungen 
 

Rodungsvorhaben: Baupiste Teilrückbau Kantonsspital Baden (KSB) 
 

Gemeinde(n): Birmenstorf / Baden Kanton(e): AG Forstkreis/ 
  Waldabteilung Nr.: 2 

 

Abkürzungen siehe Rodungsformular, Seite 3 

1 Beschrieb Rodungsvorhaben 

 Beschreiben Sie das Rodungsvorhaben in Stichworten.  

 

 

 

 

 

 

 

2 Gesuchsbegründung / Bedarfsnachweis 

1) Das Werk muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein (Art. 5 Abs. 2 lit. a WaG). 

 Weshalb kann das Vorhaben nicht an einem anderen Ort ausserhalb des Waldes realisiert werden? Welche Varianten wurden geprüft? 

 

 

 

 

 

2) Das Werk muss die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen (Art. 5 Abs. 2 lit. b WaG). 

 Gibt es entsprechende Unterlagen wie Richt- und Nutzungsplanungen oder Sachpläne und Konzepte, oder sind solche in Bearbeitung? 

 

 

 

3) Die Rodung darf zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen (Art. 5 Abs. 2 lit. c WaG). 

Wie wirkt sich das Vorhaben auf die Naturereignisse wie Lawinen, Erosionen, Rutschungen, Brände oder Windwürfe aus? Welchen 
Einfluss hat das Vorhaben auf die bekannten Immissionen wie Gewässerverschmutzung, Lärm, Staub, Erschütterung etc.? 

 

 

 

 

 

 

4) Es bestehen wichtige Gründe, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen (Art. 5 Abs. 2 WaG). 

 Weshalb ist die Realisierung des Vorhabens wichtiger als die Walderhaltung? 

 
 
 
 
 
 
5) Dem Natur- und Heimatschutz ist Rechnung zu tragen (Art. 5 Abs. 4 WaG).  

 Wie wirkt sich das Vorhaben auf Natur und Landschaft aus? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 separater Bericht 

 

In den letzten Jahren wurde für das KSB ein neuer Hauptbau errichtet. Nach Inbetriebnahme des neuen Spitalgebäudes soll nun das 
ehemalige Spital teilweise Rückgebaut werden. Um Die Logistik für diese Rückbauarbeiten sicherstellen zu können und unnötige 
Auswirkungen auf den laufenden Spitalbetrieb zu vermeiden ist der Baustellenverkehr möglichst ausserhalb des KSB-Areals zu führen. 
 
2018 wurde im Zusammenhang mit dem Neubau eine Baupiste durch das westlich des KSB-Campus liegende Waldereal erstellt. Dies 
kann nun für den Rückbau teilwiese weiter verwendet werden. Um den Verkehr ohne negativen Auswikungen auf den Spitalbetrieb zu 
vermeiden ist die unmittelbare Ausfahrt aus dem Rückbauperimeter anzupassen und über einen parallelen Waldweg zur bestehenden 
Baupiste zu führen. Der entsprechende Waldweg ist dabei für LKW Verkehr z befestigen und auf eine minimale Breite für LKW-Verkehr 
im Einbahnnbetrieb auszubauen.   
 
Mit der Realisierung des «neuen» Anschlusses an das KSB-Areal könnte die bestehende Baupiste östlich des Vorhabens bereits 
rückgebaut und wieder der ursprünglichen Nutzung zugeführt werden. 

Eine Trennung von Spital- und Baustellenverkehr ist nötig, um den Betrieb des bestehenden Kantonsspitals (Zufahrt, Rettung, Notfälle 
und Anlieferungen) und die übrigen Spitalfunktionen aufrecht zu erhalten. Gleichzeitig sind die Lärmemissionen insbesondere auf die 
neuen Spitalbauten möglichst zu minimieren. Zudem bestand bereits für den Spitalneubau eine Bewilligungsauflage, dass die gesamte 
Logistik/Materialabtransport nicht über die normalen Zufahrtsstrassen geführt werden dürfen. 
Die Benutzung der bestehenden Waldwege Stellen dabei die beste Lösung dar. Andere Verkehrskonzepte würden durch 
dichtbesiedelte Gebiete führen und zu keiner Entlastung derselben und des KSB-Areals beitragen. 

Sind keine Bekannt 

Durch die Realisierung der Baupiste wird insbesondere die Lärmbelastung innerhalb des Spitalareals aber auch in den besiedelten 
Gebieten ausserhalb minimiert. Durch die vorgesehene Versiegelung der Baupiste mittels eine Asphaltbelag werden zudem die 
Staubemissionen massiv reduziert, was im Bereich entlang der A1 auch Sicht der Verkehrssicherheit notwendig ist. Die Entwässerung 
der Baupiste erfolgt über die Schulter. 

siehe die obigen Ausführungen. 

Es handelt sich um eine temporäre Baupiste bis ca. Ende 2026. Anschliessend wird die Baupiste zurückgebaut und die 
Ersatzaufforstung an Ort und Stelle wieder vorgenommen. 

http://www.bafu.admin.ch/rodungen
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Rodungsformular, Seite 2 

Rodungsgesuch   Gesuchsteller 

 

E-Mail: wald@bafu.admin.ch, Tel. 058 469 69 11, http://www.bafu.admin.ch/rodungen 
 

 

Rodungsvorhaben: Baupiste Teilrückbau Kantonsspital Baden (KSB)Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden. 

 

3 Rodungsfläche(n) (Wichtig: Kartenausschnitt 1:25'000 mit Koordinatenangaben sowie Detailpläne beilegen) 

Gemeinde 
Schwerpunkt-
Koordinaten (pro 
Rodungseinheit) 

Parz. Nr. Name des Eigentümers 
Temporär 

m2 
Definitiv  

m2 
Total 

Fläche m2 

Birmenstorf 2663023 / 1256395 907 Ortsbürgergemeinde 
Birmenstorf 

905         905 

Baden 2663023 / 1256395 6 Ortsbürgergemeinde Baden 175        175 

            /                                    0 

            /                                    0 

            /                                    0 

            /                                    0 

            /                                    0 

            /                                    0 

   TOTAL    0    0    1’080 

   Rodungsfläche in  m2  

 Frühere Rodungsgesuche (auszufüllen nur bei Rodungen in kantonaler Kompetenz)  

 Bei Total Rodungsfläche über 5'000 m2 ist das BAFU anzuhören (Art. 6 Abs. 2 WaG); zur Rodungsfläche zählen auch die in den letzten  
15 Jahren vor der Einreichung des Rodungsgesuchs für das gleiche Werk bewilligten Rodungen, welche ausgeführt wurden oder  
noch ausgeführt werden dürfen (Art. 6 Abs. 2 lit. b WaV). 

Datum Fläche in m2      

16.02.2018 4’319       1'080 

               + 

                 4'319 

               = 

TOTAL 4’319      5’399 

     
Massgebliche 
Rodungsfläche in m2 

 

Frist für Rodung:        

 

4 Ersatzaufforstungsfläche(n) (gemäss Art. 7 Abs. 1 WaG) (Wichtig: Kartenausschnitt 1:25'000 mit Koordinatenangaben  
sowie Detailpläne beilegen) 

Gemeinde 

Schwerpunkts-
Koordinaten (pro 
Ersatzaufforstungs-
einheit) 

Parz. Nr. Name des Eigentümers 

Realersatz 
temporäre  
Rodung m2 

(Art. 7 Abs.1) 

Realersatz 
def. 
Rodung m2 

(Art. 7 Abs.1)  

Total 
Ersatzauf-
forstungs-
fläche in m2  

Birmenstorf 2663023 / 1256395 907 Ortsbürgergemeinde 
Birmenstorf 

905       905 

Baden 2663023 / 1256395 6 Ortsbürgergemeinde Baden 175       175 

            /                                    0 

            /                                    0 

            /                                    0 

            /                                    0 

            /                                    0 

            /                                    0 

Total Ersatzaufforstungsfläche in m2    0    0    1’080 

 

Frist für Ersatzaufforstungsfläche(n):   31.12.2027   

http://www.bafu.admin.ch/rodungen
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Rodungsformular, Seite 3 

Rodungsgesuch   Gesuchsteller 

 

E-Mail: wald@bafu.admin.ch, Tel. 058 469 69 11, http://www.bafu.admin.ch/rodungen 
 

 

Rodungsvorhaben: Baupiste Teilrückbau Kantonsspital Baden (KSB) 
 

5 Massnahmen zugunsten des Natur- und Landschaftsschutzes als Rodungsersatz (Art. 7 Abs. 2 Bst a / b WaG) 

  a) in Gebieten mit zunehmender Waldfläche      b) in Gebieten mit gleichbleibender Waldfläche 
 

Begründung: (warum nicht Realersatz gemäss Art. 7 Abs. 1 WaG oder warum Ausnahmefall gemäss Art. 7 Abs. 2 Bst. b WaG)  

      
 

Beschrieb der Fläche:       
 

Beschrieb der Massnahme:       
 

Grössenangabe:        m2 Koordinaten        /         

 im Waldareal  ausserhalb Waldareal  
 

Frist für Ersatzmassnahmen:         
 

6  Verzicht auf Rodungsersatz (Art. 7 Abs. 3 Bst a / b / c WaG) 

Begründung Rodungsfläche, für welche ein Verzicht (od. Teilverzicht) auf Rodungsersatz beantragt wird.  

 Rückgewinnung landwirtschaftliches Kulturland  (Art. 7 Abs. 3 Bst a WaG)         m2 

 Hochwasserschutz / Gewässerrevitalisierung   (Art. 7 Abs. 3 Bst b WaG)         m2 

 Erhalt und Aufwertung von Biotopen  (Art. 7 Abs. 3 Bst c WaG)         m2 
 

7 Der/die Waldeigentümer/in(nen) haben dem Rodungsvorhaben schriftlich zugestimmt  Ja    Nein 

 Der/die Grundeigentümer/in(nen) haben dem Ersatzaufforstungsvorhaben/den Ersatzmassnahmen 
schriftlich zugestimmt 

 Ja    Nein 

 Wenn nein, erfolgt Enteignung?  Ja    Nein 

 Bemerkungen, Sonstiges  

Hinweis: Bitte Unterschriftenliste(n) der Wald- bzw. Grundeigentümer/innen beilegen 

 

8 Zusätzliche Abklärungen 

1. Sind für die betroffenen Waldflächen in den letzten 10 Jahren Bundessubventionen (WaG, LwG) ausgerichtet 
worden? 

 Ja    Nein 

 Wenn ja: Ist Rückerstattung erfolgt?  
(Hinweis: Rückerstattungspflicht gemäss Art. 29 SuG mit Ausnahme von Bagatellsubventionen) 

 Ja    Nein 

2. Sind die Bedingungen früherer Rodungsbewilligungen erfüllt?  Ja    Nein 

 Wenn nein, Begründung:  

  

 

9 Gesuchsteller/-in 

 Name/Vorname bzw. Firma Kantonsspital Baden AG 

 Kontaktperson / Telefon Florian Humbel 056 / 486 24 24 

 Adresse (Strasse, PLZ, Ort) Im Ergel 1 

5404 Baden 

 Ort, Datum Dättwil, 13.12.2023 

 Unterschrift, Stempel 
      

Beilagen: 

 Kartenausschnitt 1:25‘000   Liste Ersatzaufforstungsflächen bzw. Ersatzmassnahmen 

 Detailpläne   Unterschriftenliste(n) der Wald- und Grundeigentümer gem. Ziff. 7  

 Liste Rodungsflächen         

Legende Abkürzungen: 
WaG  Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz; SR 921.0) 
WaV  Verordnung vom 30. November 1992 über den Wald (Waldverordnung; SR 921.01)  
SuG  Bundesgesetz vom 5. Oktober 1990 über Finanzhilfen + Abgeltungen (Subventionsgesetz; SR 616.1) 
LwG  Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (SR 910.1)  
UVPV Verordnung vom 19. Oktober 1988 über die Umweltverträglichkeitsprüfung (SR 814.011) 

 

Die mit der Rodungsbewilligung vom 16.02.2018 erstellte Baupiste ist zurzeit noch in Betrieb und soll auch für den Rückbau des 
bestehenden Spitals weiterverwendet werden. Aus diesem Grund konnte die Baupiste noch nicht zurückgebaut und die temporäre 
Rodung noch nicht wieder aufgeforstet werden. 

http://www.bafu.admin.ch/rodungen
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Rodungsformular, Seite 4 

Rodungsgesuch   Kant. Forstdienst 

 

E-Mail: wald@bafu.admin.ch, Tel. 058 469 69 11, http://www.bafu.admin.ch/rodungen 
 

 

Rodungsvorhaben:          Nr.:       
 

10 Zuständigkeit (Art. 6 Abs. 1 WaG)  Kanton  Bund 

 Leitbehörde:       

 Strasse/Postfach:       PLZ/Ort:              Tel.:       
 

11 Verfahren 

 Bundesverfahren mit UVP (Art. 12 Abs. 2 UVPV);  Anlagetyp gemäss UVPV        

 Bundesverfahren ohne UVP 

 kant. Verfahren mit UVP und Anhörung BAFU (Art. 12 Abs.3 UVPV; „Sternchenfälle“, Anlagetyp: 11.2, 21.2, 21.3, 21.6, 70.1) 

 kant. Verfahren mit oder ohne UVP mit Anhörung BAFU (Art. 6 Abs. 1 lit. b WaG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 WaG) 

 kant. Verfahren ohne Anhörung BAFU (Art. 6 Abs. 1 lit. b WaG) 
 

12 Angaben zum Anteil Nadel-/Laubholz und zur Waldgesellschaft (sofern bekannt)    

 Anteil Nadelholz auf der zu rodenden Fläche (Abstufung gemäss Landesforstinventar): 

  91 – 100% reiner Nadelwald   11 – 50% gemischter Laubwald 

  51 – 90 % gemischter Nadelwald   0 – 10 % reiner Laubwald  

 Waldgesellschaft Nr.:         Name:         

 

13 Inventare/Schutzgebiete 

 Das Vorhaben liegt ganz oder teilweise in einem Inventar/Schutzgebiet von Wenn ja, in welchem?       

 nationaler Bedeutung   Ja  Nein 

 kantonaler Bedeutung  Ja  Nein 

 regionaler Bedeutung  Ja  Nein 

 kommunaler Bedeutung  Ja  Nein 
 

14 Rechtliche Sicherung des Rodungsersatzes (Ziffern 4 und 5) 

  Waldareal   Grundbuch   Reglement   Vertrag   Leistungsverpflichtung    anderes:       
 

15 Wird die Ausgleichsabgabe nach Art. 9 WaG einverlangt?  Ja  Nein 

 

16 Kantonaler Forstdienst 

 Die zuständige kantonale forstliche Behörde hat den Sachverhalt geprüft und nimmt zum Rodungsvorhaben folgendermassen 
Stellung:   positiv unter Auflagen und Bedingungen 

   negativ   

  

 Sachbearbeiter/-in       

 Telefonnummer       

 E-Mail       

 Ort, Datum       

 Unterschrift, Stempel 

      

 

http://www.bafu.admin.ch/rodungen
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